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Anlage 1 

Möblierungspläne 

1. Allgemeines 

Im Foyer dürfen Tische für ein Buffet 

aufgestellt werden. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Rettungswege (grün 

eingezeichnet) freigehalten werden! Im 

Treppenauge darf ein Ausschank stattfinden. 

 

 

 

Der Tagungsraum 1 im 1.OG des 

Hauptgebäudes bleibt derzeit der Stadt 

Herrieden vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Foyer mit Rettungswegen und Buffetanordnung 

Abbildung 2: Tagungsraum 1 im Hauptgebäude 1. OG (derzeit Stadt Herrieden vorbehalten) 
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2. Reliefzimmer 

 

 

 

  

Abbildung 3: Reliefzimmer im Torhaus (Tagungsaufbau) 

Abbildung 4: Reliefzimmer als Trauzimmer der Stadt Herrieden 

Abbildung 5: Reliefzimmer als Schulungsraum (max. 45 Personen!) 
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3. Ratssaal als Tagungs-, Vortrags-, oder Versammlungsraum 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 6: Möblierung Sitzung/Tagung mit Zuschauerrängen unter der Empore 

Abbildung 7:Parlamentarischer Aufbau mit 54 Plätzen 

Abbildung 8: Theateraufbau mit bis zu 170 Plätzen 
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4. Ratssaal als Bankettsaal (ohne Tanz) 

 

 

 

 

  

Abbildung 9: Bankettaufstellung mit 83 Sitzplätzen 

Abbildung 10: Bankettaufstellung geschlossen mit 84 Sitzplätzen 

Abbildung 11: Bankettaufstellung in U-Form mit 77 Sitzplätzen 
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5. Ratssaal als Bankettsaal (mit Tanz) 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Bankettaufstellung mit Tanz für 67 Sitzplätze 

Abbildung 13: Bankettaufstellung mit Tanz für 71 Sitzplätze 

Abbildung 14: Bankettaufstellung in U-Form mit Tanz für 67 Sitzplätze 


